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Fachhochschule Brandenburg 
Fachbereich Wirtschaft 

 
Studien- und Prüfungsordnung 

für den postgradualen Masterstudien-
gang 

Security Management (SecMan) 
der Fachhochschule Brandenburg 

 
 

Auf der Grundlage von § 13 Abs. 2 und § 9 
Abs. 2 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Brandenburg (Brandenburgisches 
Hochschulgesetz - BbgHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 06.07.2004 (GVBl.I 
S. 394), geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23.11.2005 (GVBl.I S. 254), i.V.m. § 
2 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung 
von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung 
der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen 
und Abschlüssen (Hochschulprüfungsverord-
nung – HSPV) vom 03.09.2004 (GVBl.I S. 
744) und der Bestimmungen der Rahmenprü-
fungsordnung der Fachhochschule Branden-
burg (RPO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.03.2006 (Amtliche Mitteilungen 
der FH Brandenburg S. 1285), erlässt der 
Fachbereichsrat Wirtschaft der Fachhoch-
schule Brandenburg folgende Studien- und 
Prüfungsordnung für den Master-Studiengang 
‚Security Management’ als Satzung: 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Ordnung wird auf die durchgängige 
Verwendung von sowohl weiblichen als auch 
männlichen Bezeichnungen verzichtet. Die 
gewählte Sprachform ist jeweils weiblich und 
männlich zu verstehen. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Diese Ordnung regelt Ziel, Inhalt, Aufbau, 
Zulassungsvoraussetzungen und zeitlichen 
Ablauf des Studiums in dem postgradualen 
Masterstudiengang Security Management am 
Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule 
Brandenburg. 
 
(2) Der Masterstudiengang Security Manage-
ment ist als postgradualer Studiengang im 
Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule 
Brandenburg angesiedelt. 
 

§ 2 
Ziel des Studiums 

 
(1) Die Masterprüfung bildet einen weiteren 
berufsqualifizierenden Abschluss, basierend 
auf einem erfolgreich absolvierten berufsquali-
fizierenden Erststudium. Durch die Prüfung 
soll ein hohes fachliches und wissenschaftli-
ches Niveau nachgewiesen werden. Insbe-
sondere bedeutet dies die Fähigkeit zum selb-
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten in For-
schung und Entwicklung. 
 
(2) Der Studiengang ist so eingerichtet, dass 
die Studierenden die Masterprüfung bis zum 
Ende des dritten Semesters des Masterstudi-
ums abschließen können. 
 
(3) Die Lehrsprachen sind deutsch und eng-
lisch. Weitere Lehrsprachen können auf Be-
schluss des Fachbereichsrates zugelassen 
werden. 
 

§ 3 
Akademischer Abschlussgrad 

 
Aufgrund der bestandenen Masterprüfung ver-
leiht die Fachhochschule den akademischen 
Grad „Master of Science“ (abgekürzt M.Sc.). 
 

§ 4  
Nutzungsentgelt 

 
(1) Für das weiterbildende und postgraduale 
Studium  ist ein Nutzungsentgelt zu entrichten. 
Näheres regelt die Gebührenordnung. 
 
(2) Das Nutzungsentgelt wird nach der Immat-
rikulation jeweils zum Beginn eines Semesters 
fällig. 
 

§ 5 
Voraussetzungen für die Zulassung zum 

Studium 
 
(1) Über die Zulassung zum Studium ent-
scheidet nach der Überprüfung der Bewer-
bungsunterlagen ein Zulassungsausschuss. 
I.d.R. müssen die folgenden Voraussetzungen 
seitens der Bewerber erfüllt werden: 
 

1. Nachweis eines Bachelorabschlus-
ses oder eines anderen Hochschulabschlus-
ses im Geltungsbereich des Hochschulrah-
mengesetzes im Fach Sicherheitsmanage-
ment, Informatik, Wirtschaftsinformatik, Nach-
richtentechnik oder Elektrotechnik mit einer 
Bewertung mindestens von 2,0; 
 

2. Nachweis von Erfahrung im Bereich 
IT-Sicherheit oder Gebäudesicherheit aus ei-
ner praktischen Tätigkeit von mindestens ei-
nem Jahr auf diesem Gebiet; 
 

3. Lebenslauf und Bewerbungsschrei-
ben, aus dem die Studienmotive und die per-
sönliche Zielsetzung hervorgehen; 
 

4. Beurteilung der fachlichen Eignung 
des Bewerbers durch einen Gutachter, gege-
benenfalls durch den letzten Vorgesetzten des 
Bewerbers; 
 

5. Englischkenntnisse, nachzuweisen 
über Zeugnisse, Fremdsprachenprüfung oder 
externe Sprachtests. 
 
(2) Für Bewerber, die keinen der genannten 
Abschlüsse nachweisen können aber einen 
Bachelorabschluss in einer anderen Fachrich-
tung haben oder eine der sonstigen Voraus-
setzungen nicht erfüllen, besteht die Möglich-
keit eine Zulassungsprüfung abzulegen. Diese 
muss ebenfalls mit einer Mindestnote von 2,0 
bestanden werden, um eine Zulassung zu er-
halten. 
 
(3) Der Zulassungsausschuss kann für die Zu-
lassung vom Bewerber vor Antritt oder bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt des Studiums zu 
erfüllende Auflagen erteilen. 
 

§ 6 
Gliederung des Studiengangs 

 
Der Studiengang hat die grundsätzliche Aus-
richtung auf einen Abschluss im Bereich Secu-
rity Management. Durch die Kombination der 
Wahlpflichtfächer in einer speziellen Thematik 
(bspw. Computer-Kriminalität, Katastrophen-
management, Sicherheit spezieller Anwen-
dungssysteme) kann eine gezielte Ausrichtung 
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des Abschlusses erfolgen, die durch den Prü-
fungsausschuss genehmigt werden muss. Die 
Spezialisierung sollte durch eine sich auf das 
selbe Thema beziehende Ausrichtung der 
Masterarbeit unterstützt werden. 
 

§ 7 
Studiendauer, Aufbau und Umfang, Regel-

studienplan 
 
(1) Die Regelstudienzeit für das Studium be-
trägt drei Semester einschließlich der Anferti-
gung der Masterarbeit. 
 
Das Studium umfasst die Studiensemester, 
eine optionale Studienarbeit und die Prüfun-
gen einschließlich der Masterarbeit sowie das 
Kolloquium. 
 
Der Umfang des Studiums entspricht 90 Kre-
ditpunkten (credit points, CP) inklusive der 
Masterarbeit. 
 
(2) Für den Masterabschluss werden – unter 
Einbeziehung des vorangegangenen Studiums 
bis zum ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss und der praktischen Tätigkeit – min-
destens 300 CP benötigt. 
 
Über die Anerkennung der aus dem vorheri-
gen Studium und der praktischen Tätigkeiten 
anzuerkennenden CPs entscheidet der Zulas-
sungs- bzw. der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Die Aufteilung des Umfangs auf die einzel-
nen Module ergibt sich aus dem Studienplan. 
Der Studienplan ist so aufgebaut, dass das 
Studium in der Regelstudienzeit absolviert 
werden kann. Der Regelstudienplan befindet 
sich in der Anlage zu dieser Ordnung. 
 

§ 8 
Art der Module, Entscheidung über Profil-

richtung 
 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Modu-
le sind thematisch und zeitlich abgerundete 
und in sich abgeschlossene Studieneinheiten, 
die zu einer auf das jeweilige Studienziel be-
zogenen Teilqualifikation führen. 
 
(2) Module können sich aus mehreren Lehr-
veranstaltungen verschiedener Lehr- und 
Lernformen 
(z.B. Vorlesungen, Seminaren, Übungen, Pro-
jekten, Praktika, Exkursionen, Betriebsprakti-
ka, individuellem Selbststudium) 
zusammensetzen. Sie dauern in der Regel 
ein, jedoch nicht länger als zwei Semester. 
Der mit einem Modul verbundene Arbeitsauf-

wand erstreckt sich auch auf die vorlesungs-
freie Zeit. 
 
(3) Das Studium setzt sich zusammen aus 
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodulen. 
 
 a) Pflichtmodule müssen die Studieren-
den belegen und erfolgreich bestehen. 
 
 b) Wahlpflichtmodule müssen Studie-
rende aus einer Auswahl von Modulen in einer 
bestimmten Anzahl auswählen, belegen und 
erfolgreich bestehen. 
 
 c) Wahlmodule können Studierende im 
Rahmen freier Kapazitäten zusätzlich nach 
Wahl belegen. Sie bleiben bei der Festsetzung 
der Gesamtnote unberücksichtigt. Sie können 
im Diploma Supplement aufgeführt werden. 
 
(4) Module werden mit einer Prüfungs- oder 
Studienleistung abgeschlossen. 
 
(5) Die Wahlpflichtmodule sind in den Wahl-
pflichtkatalogen enthalten, die sich in der An-
lage zu dieser Ordnung befinden. Die Wahl-
pflichtkataloge werden vom Dekan in Abstim-
mung mit den Fachkolleginnen und -kollegen 
aufgestellt und vom Fachbereichsrat Wirt-
schaft beschlossen. Wahlpflichtkataloge sind 
durch Beschluss des Fachbereichsrates Wirt-
schaft änderbar. Wahlpflichtmodule sind in der 
Regel einer Profilrichtung zugeordnet. 
 
(6) Der Regelstudienplan stellt eine Empfeh-
lung dar. Die Pflichtmodule und Wahlpflicht-
module sollen in der Regel in der zeitlichen 
Zuordnung belegt werden, wie sie der Stu-
dienplan vorgibt, da Module auf Vorkenntnis-
sen aus vorhergehenden Modulen aufbauen 
können. 
 

§ 9 
Formen der Lehrveranstaltungen 

 
(1) Formen der Lehrveranstaltungen sind:  
 

• Vorlesungen (V), 
• Übungen (Ü), 
• Seminare (S), 
• betreutes selbstorganisiertes Lernen 
(BSL), 
• •Projektlabore, Laborpraktika (L).  

 
Die Lehrveranstaltungsform, soweit sie durch 
diese Ordnung nicht bestimmt ist, wird durch 
den Dozenten festgelegt.  
 
In den Vorlesungen trägt der Lehrende den 
Lehrstoff im Zusammenhang vor; die Studie-
renden haben Gelegenheit zu einzelnen Zwi-
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schenfragen. Vorlesungen können auch als 
kleine Vorlesungen (KV) vor Teilen der Studie-
renden eines Semesters stattfinden.  
 
Übungen dienen der Vertiefung und Anwen-
dung des Lehrstoffs; der Lehrende leitet die 
Studierenden an, einzeln oder in Gruppen 
Aufgaben selbständig zu lösen.  
In Seminaren erarbeiten die Studierenden ein-
zeln oder in Gruppen Beiträge, die im Kreis 
aller Teilnehmer unter Leitung eines Lehren-
den vorgetragen und diskutiert werden.  
Mittels des betreuten selbstorganisierten Ler-
nens können sich Studierende selbständig 
oder in Gruppen multimedial aufbereitete Lern-
inhalte erschließen, die über Online-
Lernplattformen begleitend zur Präsenzlehre 
oder als Propädeutika oder als Brückenkurse 
angeboten werden. 
 
In Laborpraktika führen die Studierenden unter 
Anleitung eines Lehrenden selbständig Versu-
che oder praktische Arbeiten durch.  
 
Bei Projektlaboren arbeiten kleine Gruppen 
von Studierenden selbständig für je ein Se-
mester unter ständiger Anleitung eines Hoch-
schullehrers an einem vorgegebenen oder 
selbstgewählten Thema, das im wesentlichen 
ihrem derzeitigen Ausbildungsstand entspricht. 
Ein betreuender Hochschullehrer regt an und 
berät. Mit der Arbeit an Projekten sollen  
 

• der unmittelbare Praxisbezug des Stu-
diums vertieft werden,  
• die Teamfähigkeit der Studierenden ge-
fördert werden,  
• die Möglichkeit zu weiteren spezifischen 
Vertiefungen gegeben werden, 
• die kreative Kombination der Kenntnisse 
aus einzelnen Teilgebieten erreicht wer-
den. 

 
Die möglichen Formen für die Vorlage der Er-
gebnisse der Projektlabore zum Semesteren-
de sind:  
 

• eine gemeinsame schriftliche Arbeit,  
• ein Seminarvortrag von Gruppenmit-
gliedern, 
• eine Präsentation und Abgabe der prak-
tischen Projektergebnisse. 

 
(2) Die festgelegte Lehrveranstaltungsform 
kann in begründeten Fällen geändert werden. 
Der Änderungsvorschlag wird vom Dekan in 
Abstimmung mit den inhaltlich betroffenen 
Fachkolleginnen und -kollegen erarbeitet und 
vom Fachbereichsrat beschlossen. 

§ 10 
Studiengangsprofil 

 
Der Studiengang ist „stärker anwendungsori-
entiert“. 
 

§ 11 
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus Fachprü-
fungen und der Masterarbeit, ergänzt um ein 
Kolloquium. 
 
(2) Zum Nachweis eines geordneten Studiums 
werden Studienleistungen eingeführt. Studien-
leistungen, die vor einer Prüfungsleistung ab-
gelegt werden müssen, heißen Prüfungsvor-
leistungen. Studienleistungen werden ohne 
Benotung bewertet. 
 

§ 12 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Die Regelungen des § 19 RPO gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Der Erstgutachter einer Masterarbeit soll 
ein Professor der Fachhochschule Branden-
burg sein. 
 

§ 13 
Fristen 

 
(1) Für die Prüfungen gilt die automatische 
Anmeldung entsprechend der Rahmenprü-
fungsordnung. 
 
(2) Für Wahlpflichtmodule, die mit einer Prü-
fungsleistung abschließen, wird eine Bele-
gungsliste geführt. In die Belegungsliste haben 
sich die Studierenden innerhalb einer festge-
legten Belegfrist einzutragen. Mit Belegung gilt 
ein Wahlpflichtmodul als Regelleistung, für die 
eine automatische Prüfungsanmeldung i.S. § 8 
Abs. 2 RPO erfolgt. 
 
(3) Die zu einer Prüfung zugelassenen Studie-
renden werden bis spätestens fünf Tage vor 
der Prüfung durch hochschulüblichen Aus-
hang über ihre Zulassung informiert. 
 
(4) Ein Rücktritt von einer Prüfung innerhalb 
der letzten 14 Tage vor der Prüfung kann nur 
aus Gründen erfolgen, die der Prüfling nicht 
selbst zu vertreten hat. 
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§ 14 
Voraussetzungen für die Zulassung zu Prü-

fungen 
 

(1) Die Masterprüfung kann nur ablegen, wer  
 
 a) aufgrund einer einschlägigen Hoch-
schulzugangsberechtigung für den jeweiligen 
Studiengang an der Fachhochschule Bran-
denburg oder im Rahmen eines hochschul-
übergreifenden Verbundes an einer Partner-
hochschule eingeschrieben ist und  
 

b) die jeweiligen Studienleistungen er-
bracht hat. 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit kann nur er-
halten, wer alle Prüfungsleistungen und Stu-
dienleistungen, die laut Regelstudienplan bis 
einschließlich des 3. Semesters zu erbringen 
sind, erfolgreich absolviert hat.  
 
(3) Ein Kolloquium zur Masterarbeit kann nur 
stattfinden, wenn keine Prüfungs- oder Stu-
dienleistungen offen sind. 
 
(4) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung 
darf nur abgelehnt werden, wenn  
 

a) die in Absatz 1 bis 3 genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind oder  

 
b) eine der Bedingungen des § 8 Abs. 5 
Ziffern 2 bis 4 RPO zutrifft. 

 
§ 15 

Arten der Prüfungs- und Studienleistungen 
 

(1) Prüfungsleistungen sind  
 

1. mündlich und/oder  
 

2. durch Klausurarbeiten und sonstige 
schriftliche Arbeiten und/oder  

 
3. durch Referate und/oder Projektarbeiten 
zu erbringen.  

 
Kombinationen der Prüfungsformen sind zu-
lässig.  
 
Art, Dauer und Zeitpunkt einer Prüfungsleis-
tung werden vom prüfungsbefugt Lehrenden 
festgelegt, sofern diese Ordnung nichts ande-
res bestimmt und werden zu Beginn der Vor-
lesungszeit des Semesters bekannt gegeben.  
 
Der prüfungsbefugt Lehrende kann in die Be-
wertung der Studien- oder Prüfungsleistung 
Ergebnisse semesterbegleitender Prüfungen 
einbeziehen.  

 
Auf Antrag des Studierenden kann durch den 
prüfungsbefugt Lehrenden eine abweichende 
Prüfungsart vereinbart werden. Der Vorgang 
ist aktenkundig zu machen. 
 
(2) Zu Beginn einer Prüfung versichert der 
Prüfling, dass er gesundheitlich in der Lage ist, 
die Prüfung abzulegen. 
 
(3) Absätze 1 und 2 gelten für Studienleistun-
gen entsprechend. 
 
(4) Auf Antrag des Studierenden (und Befür-
wortung des prüfungsbefugt Lehrenden und 
Genehmigung durch den Prüfungsausschuss) 
kann in begründeten Ausnahmefällen eine be-
sondere Leistung im Studium, an die Stelle ei-
ner Studien- oder Prüfungsleistung treten. Die 
besondere Leistung muss, wenn sie anstelle 
einer Prüfungsleistung tritt, benotet sein. 
 

§ 16 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) Formen der mündlichen Prüfung sind  
 

1. das Prüfungsgespräch, 
 2. das Kolloquium.  
 
Im mündlichen Prüfungsgespräch hat der 
Kandidat einzelne Fragen zu ausgewählten 
repräsentativen Teilgebieten des Prüfungsstof-
fes bzw. zu Zusammenhängen zwischen die-
sen Teilgebieten zu beantworten. Im Rahmen 
der mündlichen Prüfung können in angemes-
senem Umfang Aufgaben zur schriftlichen o-
der praktischen Bearbeitung gestellt werden, 
wenn dadurch der mündliche Charakter der 
Prüfung nicht aufgehoben wird.  
 
Das Kolloquium ist eine hochschulöffentliche 
mündliche Prüfung, in der der Kandidat zu ei-
ner vorgegebenen Thematik mündlich eine 
geschlossene Darstellung zu geben hat, für 
die alle in Vorträgen üblichen Mittel eingesetzt 
werden können. Zu dieser Darstellung kann 
eine nachfolgende Diskussion stattfinden, in 
der mit dem gestellten Thema verbundene 
Probleme angesprochen werden können. 
(2) Die Prüfungsdauer darf je Prüfling und 
Fach 15 Minuten nicht unterschreiten und je 
Prüfling 60 Minuten nicht überschreiten. 
 

§ 17 
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche 

Arbeiten 
 
(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen 
schriftlichen Arbeiten soll der Prüfling nach-
weisen, dass er in begrenzter Zeit und mit be-
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grenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Metho-
den seines Faches Aufgaben lösen und The-
men bearbeiten kann. In der Klausurarbeit soll 
ferner festgestellt werden, ob der Prüfling über 
notwendiges Grundlagenwissen verfügt. Dem 
Prüfling können Themen zur Auswahl gege-
ben werden.  
 
Formen der schriftlichen Prüfung sind  
 

1. die Klausurarbeit, 
2. die Semesterarbeit, 
3. die Belegarbeit (sonstige schriftliche Ar-
beit). 

 
(2) Klausurarbeiten werden unter Aufsicht ab-
gelegt. Mindestens zu Beginn der Klausurar-
beit ist ein prüfungsbefugt Lehrender anwe-
send. Das Verlassen des Prüfungsraumes ist 
nur mit Erlaubnis eines Aufsichtführenden zu-
lässig. Die Dauer der Klausurarbeit darf 90 
Minuten nicht unterschreiten und 180 Minuten 
nicht überschreiten. 
 
(3) Semesterarbeiten sind Ergebnisse der Be-
arbeitung einer Aufgabenstellung mit einem 
hohen wissenschaftlichen Anspruch über den 
Zeitraum eines Semesters. Semesterarbeiten 
werden während der Bearbeitung durch die 
Studierenden, ähnlich der Masterarbeit, von 
einem Hochschullehrer betreut. Sie können 
von bis zu zwei Studierenden zusammen be-
arbeitet werden und sollen sich mit Fragestel-
lungen aus dem Bereich des Sicherheitsma-
nagements beschäftigen. Beispiele für Belege 
können Rechnerprogramme, Berichte, Ausar-
beitungen für Referate usw. sein. 
 
(4) Belegarbeiten sind Ergebnisse der Bear-
beitung einer Aufgabenstellung über einen 
größeren begrenzten Zeitraum. Typische Bei-
spiele für Belege können Rechnerprogramme, 
Berichte, Ausarbeitungen für Referate, Videos, 
gestalterische Ausarbeitungen, Präsentationen 
(Internetseiten, CDROM, ...) usw. sein. 
 
(5) Semester- und Belegarbeiten werden 
durch ein nachfolgendes Prüfungsgespräch 
ergänzt. Dies ist aktenkundig zu machen.  
 
Bei der Ausgabe der Semester- oder Belegar-
beit werden Thema und Zeitpunkt der Abgabe 
festgelegt. Der Zeitpunkt der Abgabe soll in-
nerhalb des laufenden Semesters liegen. Die 
Abgabe der Arbeiten erfolgt beim Prüfer. Mit 
der Ausgabe von Semester- und Belegarbei-
ten (als Bestandteil einer Prüfungsleistung) ist 
die von der Fachhochschule bestimmte Stelle 
(Studentensekretariat) über den Ausgabezeit-
punkt, das Thema und den Abgabezeitpunkt 
zu unterrichten. 
 

§ 18 
Referate und Projektarbeiten 

 
(1) Durch Referate wird die Fähigkeit zur Ent-
wicklung, Durchsetzung und Präsentation von 
Konzepten, durch Projektarbeiten zusätzlich 
die Fähigkeit zur Teamarbeit, nachgewiesen. 
Hierbei soll der Prüfling zeigen, dass er an ei-
ner größeren Aufgabe Ziele definieren sowie 
interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzep-
te erarbeiten kann. Referate und Projektarbei-
ten können mit anderen Prüfungsarten, insbe-
sondere mit schriftlichen Hausarbeiten, kom-
biniert werden. 
 
(2) Referate sollen je Prüfling mindestens 15 
Minuten dauern. Projektarbeiten werden durch 
ein Prüfungsgespräch ergänzt. Die Dauer des 
ergänzenden Prüfungsgespräches soll 60 Mi-
nuten nicht überschreiten. 
 
(3) Bei einer in Form einer Teamarbeit er-
brachten Leistung muss der Beitrag des ein-
zelnen Prüflings deutlich erkennbar und be-
wertbar sein und die Anforderungen nach Abs. 
1 erfüllen. 
 

§ 19 
Bewertung der Prüfungsleistungen und 

Bildung der Noten 
 
(1) Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß § 13 Abs. 1 und 2 RPO, 
bei Bildung einer Note aus mehreren Einzelno-
ten unter Berücksichtung der Gewichtungen 
der Einzelnoten. 
 
(2) Studienleistungen werden ohne Benotung 
bewertet. 
 
(3) Für die Umrechnung von Noten in ECTS-
Grades wird die folgende Tabelle zugrunde 
gelegt:  
 
 bis 1,50 = A = excellent, 
 über 1,50 bis 2,00 = B = very good, 
 über 2,00 bis 3,00 = C = good, 
 über 3,00 bis 3,50 = D = satisfactory, 
 über 3,50 bis 4,00 = E = sufficient, 
 über 4,00 = F = fail. 
 
Der Fachbereichsrat kann beschließen, dass 
die ECTS-Bewertung über folgende prozen-
tuale Verteilung erfolgt, sobald nicht nur die 
Ergebnisse des jeweiligen Jahrgangs, sondern 
auch die Ergebnisse vorhergehender Jahr-
gänge vorliegen, so dass sich eine „wandern-
de Kohorte“ der letzten drei bis fünf Jahrgänge 
ergibt:  
 
 A = die besten 10%  
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 B = die nächsten 25%  
 C = die nächsten 30%  

D = die nächsten 25%  
 E = die nächsten 10 %  
 FX = nicht bestanden – es sind Verbes-
serungen erforderlich, bevor die Leistungen 
anerkannt werden können, 
 F = nicht bestanden – es sind erhebli-
che Verbesserungen erforderlich. 
 

§ 20 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-

nungsverstoß 
 
§ 14 RPO gilt entsprechend. 
 

§ 21 
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfun-

gen 
 
(1) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn die 
Fachnote mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. 
Eine Fachprüfung mit mehreren Prüfungsleis-
tungen ist nur bestanden, wenn alle zugehöri-
gen Prüfungsleistungen mindestens mit „aus-
reichend“ (4,0) bewertet wurden. 
 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn 
sämtliche Fachprüfungen bestanden, die er-
forderlichen Studienleistungen erbracht sind 
und die Abschlussarbeit, einschließlich des 
Kolloquiums, mindestens mit „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde. 
 
(3) Hat der Prüfling eine Prüfungsleistung nicht 
bestanden, so wird der Prüfling darüber durch 
hochschulüblichen Aushang informiert. Wurde 
die Abschlussarbeit schlechter als „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet, so erhält der Prüfling 
darüber einen Bescheid des hierfür von der 
Hochschule bestimmten Vertreters. Er muss 
auch darüber benachrichtigt werden, ob und 
ggf. in welchem Umfang und in welcher Frist 
die Prüfungsleistung und/oder die Abschluss-
arbeit wiederholt werden können. 
 
(4) Hat der Prüfling die Abschlussprüfung end-
gültig nicht bestanden, wird ihm auf schriftli-
chen Antrag vom Prüfungsamt eine Beschei-
nigung ausgestellt, welche die erbrachten Prü-
fungsleistungen und deren Noten sowie ggf. 
noch fehlende Prüfungsleistungen enthält und 
die erkennen lässt, dass die Abschlussprüfung 
nicht bestanden ist. Dem Antrag sind die ent-
sprechenden Nachweise sowie ggf. die Ex-
matrikulationsbescheinigung beizufügen. 
 

§ 22 
Erster Prüfungsversuch und Pflichtbera-

tung 
 
(1) Für jede Prüfungsleistung (außer bei 
Wahlpflichtfächern) ist innerhalb von zwei Se-
mestern nach dem Prüfungszeitraum, zu dem 
bei regulärem Studium diese Prüfung erstma-
lig abgelegt werden könnte, ein erster Prü-
fungsversuch erforderlich. Studierende sind zu 
allen Prüfungen, die lt. Regelstudienplan vor 
zwei oder mehr Semestern erstmalig abgelegt 
werden konnten, automatisch angemeldet, so-
fern sie im laufenden Semester angeboten 
werden. Eine Abmeldung von diesen Prüfun-
gen ist nur aus Gründen möglich, die der Stu-
dent nicht selber zu vertreten hat. 
 
(2) Sind nicht alle Prüfungsleistungen und 
Studienleistungen, die laut Regelstudienplan 
bis einschließlich des 2. Semesters zu erbrin-
gen sind, bis Ende des 4. Semesters erbracht, 
hat sich der Studierende innerhalb eines Mo-
nats einer Pflichtberatung beim zuständigen 
Studienfachberater zu unterziehen. Im Ergeb-
nis der Pflichtberatung wird ein verbindlicher 
Prüfungsplan erstellt. Studierende sind zu al-
len Prüfungen dieses Prüfungsplanes ange-
meldet. Eine Abmeldung von den Prüfungen 
dieses Prüfungsplanes ist nur aus Gründen 
möglich, die der Student nicht selber zu vertre-
ten hat. Das Ergebnis ist aktenkundig zu ma-
chen. 
 

§ 23 
Freiversuch 

 
Ein Freiversuch kann während des Studiums 
nur einmal Anwendung finden, § 16 RPO gilt 
entsprechend. 
 

§ 24 
Wiederholung der Prüfungsleistungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen kön-
nen höchstens zweimal wiederholt werden. 
Die Wiederholung einer bestandenen Prü-
fungsleistung ist, abgesehen von dem in § 23 
geregelten Fall, nicht zulässig. Fehlversuche 
an anderen Fachhochschulen in der Bundes-
republik Deutschland sind anzurechnen. 
 
(2) Die erste Wiederholung einer nicht bestan-
denen Prüfungsleistung soll spätestens im 
Rahmen des nächstmöglichen regulären Prü-
fungsangebotes abgelegt werden. Studierende 
sind zum ersten Wiederholungstermin einer 
nicht bestandenen Prüfung angemeldet. Eine 
Abmeldung von dieser Prüfung ist nur aus 
Gründen möglich, die der Student nicht selber 
zu vertreten hat. 
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(3) Die zweite Wiederholung einer nicht be-
standenen Prüfungsleistung soll spätestens im 
Rahmen der Prüfungstermine, die zwei Se-
mester nach dem ersten Prüfungsversuch 
stattfinden, abgelegt werden. Studierende sind 
zu diesem zweiten Wiederholungstermin einer 
nicht bestandenen Prüfung angemeldet. Eine 
Abmeldung von dieser Prüfung ist nur aus 
Gründen möglich, die der Student nicht selber 
zu vertreten hat. 
 

§ 25 
Gegenstand, Art und Umfang der Master-

prüfung 
 

(1) Die Prüfungsvorleistungen sind Vorausset-
zungen für die Teilnahme an der entsprechen-
den Prüfungsleistung der Masterprüfung. Die 
Studienleistungen sind Voraussetzung für den 
Abschluss der Masterprüfung. 
 
(2) Die Prüfungsfächer, die Prüfungsleistun-
gen (PL), die Prüfungsvorleistungen (PVL) und 
die Studienleistungen (SL) der Masterprüfung 
sind in der Anlage (Prüfungstafel) aufgeführt. 
 
(3) Nach Absprache mit den Prüfenden wer-
den Prüfungsleistungen in der Regel in der 
Sprache der entsprechenden Lehrveranstal-
tungen erbracht. 
 

§ 26 
Masterarbeit mit Kolloquium 

 
(1) Die Masterarbeit ist eine Abschlussarbeit 
mit Kolloquium mit einem Aufwand von 21 CP. 
Begleitend zur Masterarbeit findet ein Master-
seminar statt (3 CP), welches ohne Benotung 
bewertet wird. Die Bearbeitungszeit der Mas-
terarbeit beträgt 4 Monate. Die Masterarbeit 
dient der zusammenhängenden Beschäftigung 
mit einem umfassenden Thema und der dar-
aus resultierenden Lösung einer theoretischen 
oder praktischen bzw. experimentellen Prob-
lemstellung. Die Masterarbeit soll zeigen, dass 
der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine Sicherheitsfragestel-
lung in den Bereichen Informatik, Wirtschafts-
informatik oder Technik selbständig mit Hilfe 
wissenschaftlicher Methoden zu bearbeiten. 
 
(2) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Masterarbeit sind von dem Betreuer so zu be-
grenzen, dass die Bearbeitung mit dem Auf-
wand nach Absatz 1 zu bewältigen ist.  
 
(3) Die Masterarbeit ist – nach Absprache mit 
dem Betreuer – entweder in Deutsch oder in 
Englisch zu verfassen. Mit Genehmigung des 
Prüfungsausschusses ist auch eine andere 
Sprache zulässig. 

 
(4) Nach erfolgreichem Abschluss der Master-
arbeit erläutert der Prüfling seine Arbeit in ei-
nem Kolloquium. Nach Absprache mit den 
Prüfenden kann das Kolloquium entweder in 
deutscher oder englischer Sprache durchge-
führt werden. Das Ergebnis des Kolloquiums 
wird gemäß § 28 in die Bewertung der Mas-
terarbeit einbezogen. 
 

§ 27 
Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wieder-

holung der Masterarbeit 
 
(1) Die Regelungen des § 20 RPO gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Bei der Ausgabe des Themas der Master-
arbeit wird der Abgabezeitpunkt unter Berück-
sichtigung begleitender Module oder Lehrver-
anstaltungen festgelegt. 
 

§ 28 
Noten der Masterprüfung 

 
(1) Die Noten in den Fachprüfungen ergeben 
sich gemäß § 13 RPO entsprechend den 
Wichtungsfaktoren für die Fachprüfung der 
Prüfungsleistungen in der Anlage. 
 
(2) Für die Bewertung der Masterarbeit wird 
die Note der schriftlichen Arbeit mit 0,75 und 
die Note des Kolloquiums mit 0,25 gewichtet. 
 
(3) Der Mittelwert aller Fachprüfungsnoten er-
gibt sich gemäß § 13 RPO entsprechend den 
Wichtungsfaktoren für die Masterprüfung in 
der Anlage. 
 
(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt 
sich aus dem Mittelwert der Fachnoten (Ab-
satz 3) und der Note der Masterarbeit (Absatz 
2). Dabei wird der Mittelwert der Fachprü-
fungsnoten mit 0,7 und die Note der Masterar-
beit mit 0,3 gewichtet. 
 
(5) Das Zeugnis enthält ein Diploma Supple-
ment. In diesem Diploma Supplement wird ne-
ben den besuchten Wahlmodulen außerdem 
eine Endnote unter Berücksichtigung ihrer 
ECTS-Gewichtung ausgewiesen. Diese Note 
errechnet sich als 
 

∑ (Modulfachnote x Modul-Credit-Points) 
/ ∑ Credit-Points . 
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§ 29 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
Die Regelungen des § 21 RPO gelten ent-
sprechend. 
 

§ 30 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1) § 22 RPO gilt für die Masterprüfung ent-
sprechend. 
 
(2) Eine Entscheidung nach § 22 Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 2 RPO ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausge-
schlossen. Die Ungültigkeit von Masterprüfun-
gen sowie unrichtiger Zeugnisse kann bei Ge-
fahr des Missbrauchs durch Veröffentlichung 
in den Amtlichen Mitteilungen der FH Bran-
denburg bekannt gemacht werden. 
 

§ 31 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Fachhochschule Brandenburg in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Diese Studien- und Prüfungsordnung wurde 
vom Präsidenten der Fachhochschule Bran-
denburg am 24.07.2006 genehmigt und der 
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur angezeigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Prüfungstafel 
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Gesamt- Gewicht ECTS ECTS Prüfungsfach SWS in    Gewicht 
umfang für Prüfungsfach Lehrveranstaltung   Semester Prüfungsart* für 
in SWS Abschlussnote credit points credit points Module 1. 2. 3. PVL PL SL Fachnote 

                 
10 0,20 14   Security Management        
 0  0  0 6 Security Management I 4    X  1/3 
 0  0  0 6 Security Management II  4   X  1/3 
 0  0  0 3 Gebäude- und Arbeitsplatz-sicherheitsmanagement  2   X  1/3 
 0  0  0          
10 0,20 13   IT-Sicherheit        
 0  0  0 6 Netzwerksicherheit I 4    X  1/3 
 0  0  0 3 Netzwerksicherheit II  2   X  1/3 
 0  0  0 6 Entwicklung sicherer ITSysteme  4   X  1/3 
 0  0  0          
4 0,10 6   Mathematische und physikalische Grundlagen        
 0  0  0 3 Kryptologie 2    X  1/2 
 0  0  0 3 Grundlagen der sicheren Kommunikationstechnik 2    X  1/2 
 0  0  0          
6 0,10 8   Recht und Betriebswirtschaftslehre        
 0  0  0 6 Recht 4    X  1/2 

 0  0  0 3 Unternehmens-, Personalführung und Konfliktmana-
gement  2   X  1/2 

 0  0  0          
 0,20 10   Sonstige Studienleistungen        

 0  0  0 3 Semesterarbeit I (incl. 2 SWS Seminar) 2    X  1/2 
 0  0  0 3 Semesterarbeit II(incl. 2 SWS Seminar)  2   X  1/2 
 0  0  0          
10 0,20 15   Wahlpflichtfächer und Projekte        
 0  0  0 3 Wahlpflichtfach I 2    X  1/3 
 0  0  0 6 Projekt  4    X  
 0  0  0 3 Wahlpflichtfach II   2  X  1/3 
 0  0  0 3 Wahlpflichtfach III   2  X  1/3 
  0   20 20 4     

Zwischensumme:            
 40    1,00  66           

    3 3 Masterseminar   2   X  
    21 21 Masterarbeit (mit Kolloquium)     X   

Insgesamt: 90    20 20 6     



  
 


